
150 JAHRE VOLLER ENERGIE... UND DAZU CLEVER GESPART IMMER ENTSPANNT ...

Als Energiedienstleister können wir Ihnen alles aus einer 
Hand anbieten, sei es z. B. Heizöl, eine Wärmepumpe, 
Photovoltaik-Installationen oder unseren Klimadiesel25 
„Heion Clean Diesel® ER“, den es exklusiv nur bei uns gibt. 
Wenn es um Energie geht, sind wir in allen Bereichen im-
mer an Ihrer Seite. Denn seit mittlerweile über 150 Jahren 
stehen wir für Ehrlichkeit, Verantwortung und Fairness.

• Erneuerbare Energien
• Pellets
• Kaminholz
• Heizöl
• Diesel
• Schmierstoffe

• Tanken2Go

•  SuS Smarte Energie: Elektro, Photovoltaik, E-Mobilität, 
Sanitär, Heizung, Klima

0800.1747577
   kostenfrei & regional

DAS WÄRME-ABO 
VON SCHUSTER & SOHN

WOHLIG WARM &
DOCH GESPART

Hier ein Rechenbeispiel:

Jahresbedarf 3.000 Liter Premium-Heizöl
Verkaufspreis1 99,00 € / 100 Liter (inkl. MwSt.)
Jahreskosten 2.970,00 € 
Monatsrate 2.970,00 € : 12 Monate = 247,50 €

Die Zahlungen2 gestalten sich wie folgt:

Monat Gesamt-
Betrag

Ihre 
Zahlung

SuS Wärme-
Abo-Kontostand

Januar Lieferung1 2.970,00 1.485,00 -1.485,00
Januar 1. Rate 247,50 -1.237,50
Februar 247,50 -990,00
März 247,50 -742,50
April 247,50 -495,00
Mai 247,50 -247,50
Juni 247,50 0,00
Juli 247,50 247,50
August 247,50 495,00
September 247,50 742,50
Oktober 247,50 990,00
November 247,50 1.237,50
Dezember 247,50 1.485,00
Januar Lieferung1+3 2.970,00 247,50 -1.237,50
Februar 247,50 -990,00
März 247,50 -742,50
… fortlaufende Beträge in den Folgemonaten

1 Lieferung erfolgt zum aktuellen Tagespreis der Bestellung. 
Sie entscheiden selbst, zu welchem Zeitpunkt Sie bestellen möchten.

2 Angaben ohne Gewähr. 
3 Eventuell Anpassung des monatlichen Betrags.

Sie mögen es schön warm – 
aber Ihre Heizöl-Rechnung 
erwischt Sie oft kalt?

Wir haben eine geniale Lösung für Sie: Schaffen Sie sich 
fi nanzielle Entlastung mit dem SuS-Wärme-Abo und 
verteilen Sie Ihre Heizölkosten ganz einfach und bequem 
auf das ganze Jahr. Ohne Mehrkosten, ohne Gebühren, 
ohne Haken. Versprochen!

Wie das funktioniert? Ganz einfach:

• Sie bestellen wie gewohnt Ihre benötigte Menge Heizöl. 

• Als Wärme-Abo-Neukunde zahlen Sie bei der 
1. Lieferung einmalig 50 % der Gesamtrechnung 
+ die erste Monatsrate.

• Anschließend zahlen Sie monatlich 1/12 Ihres 
voraussichtlichen Jahresbedarfs. Sie kennen das 
sicher von Ihrem Strom-Vertrag, hier wird auch ein 
monatlicher Abschlag gezahlt.

• Auf unserer übersichtlichen Jahresabrechnung können 
Sie genau sehen, wie viel Geld Sie angespart haben.

• Sollte sich Ihr Bedarf ändern, kann die Rate problemlos 
angepasst werden.

• Die Mindestlaufzeit für das SuS-Wärme-Abo beträgt 
24 Monate, die Mindestbestellmenge 1.500 Liter.
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Antrag auf Ihr persönliches SuS-Wärme-Abo (Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 0631.2014 415.)

Nachname, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail für eventuelle Rückfragen

Mit meiner Unterschrift bestätige ich  
die Richtigkeit und Kenntnisnahme der 
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“  
(nachzulesen hier rechts oder auf  
www.schusterundsohn.de).Ort, Datum, Unterschrift

Gesamt-Rechnungsbetrag 
zu Beginn des SuS-Wärme-Abos

Zu Beginn einmalig fälliger Rechnungs- 
betrag (Hälfte des Gesamt-Betrags)

Künftige monatliche Abbuchung (1/12 Ihrer  
voraussichtlichen jährlichen Heizölkosten)

Beginn der monatlichen Abbuchung 

Eine Vorabinformation mit Angabe der Mandatsreferenznummer und aller wichtigen Daten erhalten Sie rechtzeitig vor Beginn Ihres Wärme-Abos.
Hinweis: Sie können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. 
Es gelten dabei die mit Ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Bitte unbedingt ankreuzen!!!

Ich möchte die einmalige Zahlung wie folgt leisten:
	per Überweisung 
	per Bankeinzug am 1. des Monats
	per Bankeinzug am 15. des Monats
	bar oder per EC-Karte bei Lieferung

Bitte buchen Sie meine monatlichen Zahlungen
wie folgt per Bankeinzug ab:
	am 1. des Monats  
	am 15. des Monats

SEPA-Basis-Lastschrift-Mandat für wiederkehrende Zahlungen: Ich ermächtige die Schuster & Sohn KG, Zahlungen von meinem Konto mittels  
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Schuster & Sohn KG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Bei Rück-Lastschrift werden die entstehenden Kosten meinem Kundenkonto belastet.
Zahlungsempfänger: Schuster & Sohn KG · Kohlenhofstr. 6-12 · 67663 Kaiserslautern · Gläubiger ID: DE79ZZZ00000327862

Zahlungspflichtige(r)

Geburtsdatum Telefonnummer für eventuelle Rückfragen
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Energiehandel der Firma 
Schuster und Sohn KG

 
I.	 ALLGEMEINES 
	 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Kunden. Ergänzende, diese AGB  

abändernde Vereinbarungen der Firma Schuster und Sohn KG gegenüber Unternehmern gehen  
diesen Bestimmungen vor, sofern sie von ihnen abweichen. 

II.	 GELTUNGSBEREICH
a.	 Dem Angebot, der Bestellung und dem Vertragsverhältnis liegen ausschließlich unsere AGB zugrunde.  

Diese AGB gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen den Vertragsparteien, ohne dass es  
eines erneuten Hinweises auf die AGB bedarf.

b.	 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden 
werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt.

III.	 BESCHAFFENHEIT DER WARE
a.	 Die Beschaffenheit der gelieferten Ware entspricht den allgemeinen handelsüblichen DIN-Normen. 

Alle Muster, Proben und Mitteilungen von Analysedaten geben unverbindliche Anhaltspunkte für die  
durchschnittliche Beschaffenheit der Ware. Abweichungen im handelsüblichen Rahmen sind zulässig. 

b.	 Die Lieferung und Abrechnung von HEL erfolgt temperaturkompensiert auf der Basis von 15 °C.

IV.	 VERTRAGSSCHLUSS
a.	 Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als fest bezeichnet worden sind. 
b.	 Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch 

unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbeson-
dere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäfts mit unserem Zulieferer. Betriebsstörungen 
durch höhere Gewalt, Streik, Rohstofferschöpfung oder andere Gründe, die nicht von uns zu vertreten 
sind und mehr als 3 Monate andauern, berechtigen beide Parteien zum Rücktritt von noch nicht erfüllten 
Verträgen.

c.	 Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird 
unverzüglich zurückerstattet.

d.	 Sofern der Kunde die Ware auf elektronischem Weg bestellt, wird der Vertragstext von uns gespeichert 
und dem Kunden nebst den vorliegenden AGB zur Verfügung gestellt.

V.	 EIGENTUMSVORBEHALT
a.	 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.
b.	 Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt, vermengt oder verbunden, 

so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis der Menge der von uns gelieferten 
Ware zu der nicht in unserem Eigentum stehenden Ware, mit der unsere Ware vermischt, vermengt oder 
verbunden wurde.

c.	 Der Kunde ist berechtigt, die Ware weiterzuverkaufen. Er tritt bereits jetzt alle aus den Verkäufen er- 
wachsenden Forderungen bis zur Höhe unserer offenen Forderung einschließlich der Umsatzsteuer 
ab, die ihm gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware 
vermischt oder unvermischt weiterverkauft worden ist. Ebenso verpflichtet er sich, die Vorbehaltsware 
betreffende Ansprüche auf Steuerentlastung an uns abzutreten. 

d.	 Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug,  
vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.

VI.	 KAUFPREIS / ZAHLUNG 
a.	 Der vereinbarte Kaufpreis ist bindend. Im Kaufpreis ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Es wird 

bei der Lieferung von Mineralölen eine Belieferungspauschale und bei Pellets eine Einblaspauschale  
erhoben. 

b.	 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung oder Rechnung nichts anderes ergibt, ist der Rechnungsbetrag 
ohne Abzug sofort ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 

c.	 Die Rechnungstellung erfolgt spätestens einen Werktag nach dem Versand zum Datum des Liefertags 
und gilt gleichzeitig als Versandanzeige. Maßgeblich für die Fristen ist ausschließlich das Rechnungs- 
datum. 

d.	 Erteilt der Kunde ein SEPA-Basis-Lastschrift-Mandat oder wird eine bestehende Einzugsermächtigung in 
ein solches umgewandelt, verkürzt sich die Vorabankündigungsfrist (PRE-NOTIFICATION) bis auf einen 
Tag. Damit muss die Vorabankündigung spätestens einen Tag vor der Fälligkeit versandt werden. Die 
Vorabankündigung der SEPA-Basis-Lastschrift muss nicht mit gesondertem Schreiben, sondern kann auf 
der Rechnung erfolgen. Sofern ein SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat erteilt wird, gilt die Verkürzung der  
Vorabankündigungsfrist (PRE-NOTIFICATION) gleichermaßen.

e.	 Skontoabzüge werden grundsätzlich nicht gewährt. 
f.	 In Abweichung von den §§ 366, 367 BGB sind wir berechtigt, bei Zahlungen ohne Verrechnungsbestim-

mung festzusetzen, auf welche unserer Forderungen die Zahlungen des Kunden gutzuschreiben sind. 
g.	 Mangelhafte oder verspätete Lieferung entbindet nicht von der Verpflichtung zur Zahlung. Gerät der 

Kunde mit einer Zahlung ganz oder teilweise in Verzug, so werden alle uns gegenüber bestehen-
den Zahlungsverpflichtungen des Kunden sofort fällig. Dies gilt auch für andere beiderseits noch nicht  
voll erfüllte Kaufverträge. In den Fällen des Zahlungsverzugs sind wir berechtigt, wegen aller unserer For-
derungen Sicherheiten nach unserer Wahl zu verlangen und noch ausstehende Lieferungen nur gegen 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen bzw. von beiderseits noch nicht voll erfüllten Verträgen 
zurückzutreten. Es bleibt uns weiterhin das Recht, Schadenersatz wegen Pflichtverletzung zu verlangen. 

h.	 Nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen oder Mahnung kommt der Kunde in Zahlungsverzug.
i.	 Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder 

durch uns anerkannt wurden.

j.	 Ehegatten haften für Brennstofflieferungen an den gemeinsamen Haushalt jeweils einzeln als Gesamt-
schuldner. 

VII.	 LIEFERUNG
a.	 Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden, auch wenn die Versandkosten von uns  

übernommen werden. 
b.	 Die Art der Versendung steht in unserem Ermessen. 
c.	 Lieferfristen und Lieferzeitangaben sind unverbindlich. Bei größeren Aufträgen sind wir zu Teillieferungen 

berechtigt. 

VIII.	 ANNAHMEVERZUG 
a.	 Der Übergabe im Sinne von Ziff. VII dieser Bestimmungen steht es gleich, wenn der Kunde in Annahme- 

verzug kommt.
b.	 Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware geht in diesem 

Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.
c.	 Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, 

den uns entstandenen Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen.

IX.	 GEWÄHRLEISTUNG
a.	 Es wird für den Fall, dass eine Nachbesserung wirtschaftlich nicht zumutbar ist, die Nacherfüllung durch 

Ersatzlieferung vereinbart.
b.	 Unbeschadet der Ziff. IX a. dieser Bestimmungen kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herab-

setzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer 
nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden 
jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

c.	 Die Kunden müssen uns innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der ver-
tragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, über offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten.  
Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei uns. 

d.	 Die Verjährungsfrist beträgt zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den 
Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziff. IX c. dieser Bestimmung).

X.	 GARANTIEN
	 Garantien im Rechtssinn erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

XI.	 Haftungsbeschränkungen
a.	 Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware 

vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahr- 
lässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

b.	 Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder 
bei Verlust des Lebens des Kunden sowie bei Ansprüchen des Kunden aus Produkthaftung sowie bei  
grobem Verschulden. 

c.	 Schadenersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung 
der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist, sowie im Fall von uns zurechen- 
baren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

d.	 Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung  
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

XII.	 Außergerichtliche Streitbeilegung
	 Wir nehmen nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinn des  

§ 2 VSBG teil.

XIII.	 Datenschutz
a.	 Wir sowie die von uns eingeschalteten Rechtsanwälte können aufgrund von Art. 6 I S.1 f, IV, Art.13 DS-GVO 

die personenbezogenen Daten des Kunden erheben und an Wirtschaftsauskunfteien übermitteln, wenn 
eine Vertragsverletzung seitens des Kunden vorliegt und keine schutzwürdigen Interessen des Kunden  
entgegenstehen.

b.	 Wir sowie die von uns eingeschalteten Rechtsanwälte können aufgrund von Art. 6 I S.1 b, Art. 14 DS-GVO bei 
Wirtschaftsauskunfteien bonitätsrelevante Daten über den Kunden abfragen, wenn dies zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen, oder zur Vertragserfüllung 
erforderlich ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn durch uns eine Vorleistung erbracht werden soll 
und dadurch ein finanzielles Ausfallrisiko besteht. 

c.	 Nach Art. 15, 16, 17, 18, 20 DS-GVO kann der Kunde Auskunft über die erhobenen per sonenbezogenen  
Daten sowie ihre Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Übertragung verlangen, 
insbesondere , wenn diese unzutreffend sind oder kein berechtigtes Interesse unsererseits mehr besteht. Er 
kann nach Art. 21 DS-GVO gegen die Verarbeitung Widerspruch einlegen.

XIV.	 Schlussbestimmungen
a.	 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
b.	 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonder- 

vermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Sitz unseres Un-
ternehmens. Wir sind jedoch auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde 
keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder der Wohnsitz bzw. gewöhnliche Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 

c.	 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch 
eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.
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